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UN Kinderrechtskonvention



„Kinder werden nicht erst zu Menschen – sie 
sind bereits welche“ 
Janusz Korczak, 1921



Art. 3 Wohl des Kindes

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das 

Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist.

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der 
Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind 
gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu 
gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck 
treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen.

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder des-
sen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von 
den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im 
Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der 
fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden 
Aufsicht.

Kinderrechtskonvention: Kindeswohl



basic needs UN-Kinderrechtskonvention

Liebe und Akzeptanz
Präambel, Art. 6;

Art. 12, 13, 14

Ernährung und Versorgung Art. 27, Art. 26, Art. 32

Unversehrtheit, Schutz vor 

Gefahren, vor materieller 

emotionaler und sexueller 

Ausbeutung

Art. 16, Art. 19,

Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Bindung und soziale Beziehungen
Art. 8, 9, 10, 11;

Art. 20, 21, 22

Gesundheit Art. 24, 25, 23, 33

Wissen und Bildung
Art. 17;

Art. 28, 29, 30, 31

Kindliche Basisbedürfnisse und die Berücksichtigung 
dieser Tatsachen in der UN-Kinderrechtskonvention



Aktuelles Beispiel: Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg vom 17. März (Beginn Lockdown) 



Besuchsrechte in kinder- und jugendpsychiatrischen 
Fachkrankenhäusern und Tageskliniken



Information, Partizipation
Selbstbestimmung



UN Kinderrechtskonvention

Artikel 12 – Berücksichtigung des Kindeswillens 



UN Kinderrechtskonvention

Artikel 13 – Meinungs- und Informationsfreiheit



• 3. Mai 2008 nach Ratifizierung durch 20 Vertragsstaaten 
in Kraft getreten. Alle EU-Mitgliedsstaaten bis auf 
Lettland haben die Konvention ratifiziert, 16 das 
Zusatzprotokoll unterzeichnet

•UN-Behindertenrechtskonvention

2 Jahre nach Unterzeichnung 

am 26. März 2009 in Deutschland 

in Kraft getreten

UN-Behindertenrechtskonvention
Übereinkommen und Zusatzprotokoll am 13. Dezember 2006 
in New York verabschiedet



Dazugehören
bedeutet nicht gleiches Recht für alle, sondern jedem / 
jeder die Förderung der Teilhabe, die er/sie benötigt 



Inklusive Rahmenbedingungen schaffen



Aufklärung: Besonderheiten bei Kindern 
und Jugendlichen



• Wenige zugelassene Medikamente
• Schlechte Evidenz vieler AM
• Problem der mangelnden Krankheitseinsicht und der fehlenden 

Compliance

Generell Krankenbehandlung: Aufklärung im Dreieck: Arzt – Eltern – Kind
• Komplizierte Abhängigkeitsverhältnisse
• Erhöhte emotionale Belastung für Eltern
• Wachsende Berücksichtigung des Willens betroffener Kinder mit dem 

wachsenden Verständnis für Entscheidungen

Minderjährige in kognitiver und emotionaler Hinsicht inhomogene Klientel 
„informed-consent“ Paradigma nur eingeschränkt hilfreich                     
(Rothärmel & Fegert, MedR 2000)

KJP: Besonderheit in AM-Therapie durch

Aufklärung: 
Besonderheiten bei Minderjährigen



Entwicklungsvorraussetzungen



Entwicklung der Entscheidungsfähigkeit

(Grootens-Wiegers et al., BMC Ped. 2017)



Behandlungsentscheidung und 
psychische Erkrankung von Kindern



Entscheidungskompetenz bei 
Minderjährigen mit psych. Störungen



→Entscheidungskompetenz bei Minderjährigen mit schweren psychischen 
Störungen nicht unbedingt beeinträchtigt

→ IQ: wesentlicher Faktor

Entscheidungskompetenz bei 
Minderjährigen mit psych. Störungen



- Patientenaufklärung
- Wer bekommt die 

Information?
- Ist die Information 

realistisch?

VW Projekt Patientenaufklärung



Hat Dich jemand über Deine Rechte aufgeklärt?
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Wurdest Du informiert über die Stationsregeln?

Rostock: keine Angaben = 1

Weissenau: keine Angaben = 2

ja sehr ausführlich eher ja ausführlich  teils teils eher nicht überhaupt nicht
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Rostock (n = 146) 

Weissenau (n = 149)

gesamt (n = 295)

Rostock (n = 146) 66,4 11,6 6,8 2,7 12,3

Weissenau (n = 149) 47 20,1 14,1 3,4 15,4

gesamt (n = 295) 56,6 15,9 10,5 3,1 13,9



Wurdest Du informiert über Deine Behandlung?

Rostock: keine Angaben = 2  weiß nicht = 1

Weissenau: keine Angaben = 3

ja sehr eher ja  teils teils eher nein überhaupt nicht
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Rostock (n = 144) 

Weissenau (n = 148)

gesamt (n = 292)

Rostock (n = 144) 7,6 16,7 16,7 13,2 45,8

Weissenau (n = 148) 25 18,2 18,2 12,2 26,4

gesamt (n = 292) 16,4 17,5 17,5 12,7 36



Informed consent -
Einwilligungsfähigkeit



Arzt

Patient

Wer entscheidet?

Informed Consent Paradigma im Erwachsenenalter



Kind

Arzt

Eltern

Assent und Consent

Wer entscheidet?



Wer entscheidet?



„Man kann ja nicht einfach so über ein Lebewesen 
hinweg entscheiden, ob nun Kind oder Jugendlicher. 

Es muss ja wenigstens gefragt werden auch wenn man 
nicht akzeptiert wird.“

(Mädchen 8 Jahre, in Fegert et al. 2000 ,
gefördert  von VW  II/ 74 904)

UN KRK: Artikel 12  (Meinung bilden, angemessen 
berücksichtigen)
Artikel 13 (Informationsfreiheit)

Behandlung von sog. einwilligungsunfähigen
Kindern und Jugendlichen



Aufklärung: Rechtlicher Rahmen



(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen 

Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der Regel insbesondere Art, Umfang, 
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme 
sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und 
Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Bei 

der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere 
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können.

(2) Die Aufklärung muss

1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die über die zur 
Durchführung der Maßnahme notwendige Befähigung verfügt; ergänzend kann auch auf 
Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält,

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung 
wohlüberlegt treffen kann, 

3. für den Patienten verständlich sein. Dem Patienten sind Abschriften von 
Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung 
unterzeichnet hat, auszuhändigen.

§ 630e BGB: Aufklärungspflichten

Aufklärung nach dem Patientenrechtegesetz



• Weitere formelle Voraussetzung für eine wirksame Aufklärung ist die 

Durchführung eines mündlichen Gesprächs

• Schriftliche Informationen dürfen nur ergänzend 
ausgehändigt werden. Werden im Rahmen des Aufklärungsgesprächs 

bzw. der Einwilligung vom Patienten Unterlagen unterzeichnet, so sind ihm 
nach § 630e Abs. 2 S. 2 BGB davon Abschriften auszuhändigen. 

• Da der Gesetzeswortlaut kein Verlangen oder Auskunftsbegehren des Patienten 

voraussetzt, ist er dahingehend auszulegen, dass dem Patienten ungefragt 
Abschriften von sämtlichen unterschriebenen Formularen zu übergeben sind.

§ 630e BGB: Aufklärungspflichten/Aufklärungspflichten

Aufklärung nach dem 
Patientenrechtegesetz, Deutschland



Aufklärung bei Entscheidungen 
im klinischen Alltag



• bessere Motivation und Kooperation der Kindern

• Vermeidung unnötiger Komplikationen

• Signalisieren von Respekt und einer gewissen Grundhaltung im 
Umgang mit dem Gesprächspartner, dadurch Schaffung einer 
Gesprächsatmosphäre trotz eher einschränkender situativer oder 
Umgebungsbedingungen

• qualitative Verbesserung des Informationsergebnisses durch 
explizites Erlauben von
− Nachfragen
− Rückfragen, wenn Fragen zu schwierig waren oder nicht       

verstanden wurden

Vorteile der Aufklärung



Mitsprachemöglichkeiten im Entscheidungsprozess 

erhöhen die wahrgenommene Fairness, selbst dann wenn 

keine Kontrolle hinsichtlich des Ergebnisses der 

Entscheidung besteht

Mitsprache führt zu höherer Akzeptanz und Bindung an die 

Folgen der Entscheidung

Voice effect



Information



• Entsprechend der UN-
Kinderrechtskonvention 
sind  die Rechte von 
Mädchen und Jungen auf 
institutioneller Ebene 
verankert

• Ohne Möglichkeit diese 
einzufordern, bleiben 
Regeln und Rechte 
wirkungslos

Information über Rechte während der 
Krankenbehandlung



Partizipationsmöglichkeiten KJPP Ulm: 
Beschwerdemöglichkeit seit 2001

Freisprechanlage zum Patientenfürsprecher und zu den umliegenden 
Jugendämtern in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie



Gefährdungsanalyse partizipativ

Gelbe Nadeln markieren Vermeidungsräume: 

• Wo halten sich die Kinder und Jugendlichen nicht gern auf? 

• Wohin nehmen sie lieber jemanden mit?

Rote Nadeln markieren Angst-Räume: 

• Welche Orte mögen die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht? 

• Welche suchen sie am liebsten erst gar nicht auf? 

Grüne Nadeln markieren 
Lieblingsräume: 

• Wo halten sich die Kinder 
und Jugendlichen gerne auf? 

• Wo fühlen sie sich sicher? 



Beispiel Nadelmethode 
(un-)sichere Räume



Partizipative Entwicklung eines 
Kinderspiels im Rahmen eines Projekts

Beispielabbildung



APP FosterCare – die erste App nur für 
Pflegekinder!

APP Fostercare

im Google Playstore und im Apple –Store (iOS) 
verfügbar!



App Fostercare – „Deine Rechte!“

Kinder- und 
Jugendrechte für 

Pflegekinder 



App Fostercare – Kinder – und Jugendrechte

Aufbau der Rubrik „Deine Rechte“ in verschiedene Themenbereiche 
(Rückgriff auf 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention): 

erstellt von Lea Autenrieth



Die Sendung mit der Maus 

„Die unsichtbare Krankheit“

hDauerhaft abrufbar unter: https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/unsichtbare_krankheit/index.php5



Aufklärung zur Krankenbehandlung

Aufklärung zu Emotionen



Psychoedukation –
Dank an Prof. Möhler, UKS Homburg/Saar











Aufklärung in YouTube ?



https://www.youtube.com/watch?v=BTfTjRAaOPY







Well, I'm not going to give 
my baby any more 

dangerous drugs. From now 
on, it's nothing but fresh air, 
lots of hugs, and good old-

fashioned Ritalin. 



Fazit



Fazit: Einwilligungsfähigkeit bei Jugendlichen 
stärker ernstnehmen



• Einwilligungsfähigkeit bei Jugendlichen ernst 
nehmen heißt diese informieren, diese, wenn sie 
die Tragweite der Entscheidung absehen können, 
auch unterschreiben lassen, z.B. 
Behandlungsvertrag ab 16 Jahre

• Diese bei allen sie betreffenden Informationen 
adressieren

• Informationen in adäquater Weise vermitteln

• Gelegenheit zur Partizipation geben

• Kindgerechtes Beschwerdemanagement und 
Schutzkonzept

Fazit



• Jetzt Kinderrechte als Leitschnur für nachhaltige Politik in der Verfassung 
verankern
(Beitrag von Jörg M. Fegert, Vera Clemens und Eckart von Hirschhausen 
zum 75-jährigen Bestehen von UNICEF, erscheint im Novemberheft der ZKJ)

Damit heutige Kinder gute Entwicklungsperspektiven und 
ähnliche Chancen  auf ein menschenwürdiges Leben haben …



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Prof. Dr. Jörg M. Fegert

Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm

joerg.fegert@uniklinik-ulm.de


